
 

 

  

                    September 2011 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit unserem Newsletter möchten wir Sie über wesentliche Änderungen im 
Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren. Sollte das ein 
oder andere Thema bei Ihnen Fragen aufwerfen, so zögern Sie nicht uns 
anzurufen. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
 
 
 
 
 
  

Solidaritätszuschlag ist nicht verfassungswidrig 

 

Kernaussage 
Das Solidaritätszuschlagsgesetz 1995 ist jedenfalls bis 2007 nicht verfassungswidrig. Nach der 
Vorstellung des Gesetzgebers sollte der Solidaritätszuschlag zur Abdeckung der im 
Zusammenhang mit der deutschen Einheit entstandenen finanziellen Belastungen dienen. Dieser 
verfolgte Zweck ist auch nach der Laufzeit von bis dahin 13 Jahren nicht erreicht. Erst wenn der 
Zweck erreicht ist und die Abgabe zur Deckung einer dauerhaften Finanzierungslücke dient, kann 
der Solidaritätszuschlag verfassungswidrig werden. 

 

Sachverhalt 

In den beiden Verfahren vor dem Bundesfinanzhof (BFH) hatten eine Rechtsanwältin und eine 
GmbH gegen die Festsetzung des Solidaritätszuschlags als Ergänzungsabgabe zur Einkommen- 
bzw. Körperschaftsteuer für die Jahre 2005 bzw. 2007 geklagt. Die Klägerinnen vertraten die 
Auffassung, dass der Solidaritätszuschlag von Anfang an verfassungswidrig sei, mindestens aber 
durch Zeitablauf verfassungswidrig geworden ist. Die Finanzgerichte wiesen die Klagen jeweils ab. 
Auch vor dem BFH hatten die Klägerinnen keinen Erfolg. 

 

Entscheidung 
Der Bund darf den Solidaritätszuschlag als sog. Ergänzungsabgabe zur Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer erheben. Die Abgabe höhlt wegen ihrer Höhe (Aufkommen im Jahr 2005 ca. 
10,3 Mrd. EUR, im Jahr 2007 ca. 12,3 Mrd. EUR) nicht die dem Bund und den Ländern 
gemeinsam zustehende Einkommen- und Körperschaftsteuer aus, sondern steht hierzu in einem 
angemessenen Verhältnis. Das Solidaritätszuschlagsgesetz musste auch nicht von Anfang an 
befristet werden, die zu finanzierenden Aufgaben genau bezeichnen oder eine konkrete 
Zweckbindung der Einnahmen festlegen. Durch Zeitablauf ist das Solidaritätszuschlagsgesetz 
jedenfalls bis 2007 nicht verfassungswidrig geworden, denn an der Finanzierung der 
einigungsbedingten Lasten beteiligt sich der Bund bis zum Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 
2019 mit weiter sinkenden Beträgen. Der mit der Einführung verfolgte Zweck ist daher weiterhin 
einschlägig. Von einer Deckung einer dauernden Finanzierungslücke ist zumindest bis zum Jahr 
2007 nicht auszugehen. 

 

Konsequenz 
Sofern Einsprüche gegen den Solidaritätszuschlag ab 2007 mit dem Antrag auf Ruhen des 
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Verfahrens unter Hinweis auf die nunmehr vom BFH entschiedenen Verfahren eingelegt wurden, 
dürften diese nunmehr als unbegründet zurückgewiesen werden. Die Urteile verdeutlichen jedoch, 
dass der Solidaritätszuschlag zumindest zukünftig verfassungswidrig werden könnte. 

 

Scheinarbeitsverhältnis zwecks Krankenversicherung und die Folgen 

 

Rechtslage 
Wer in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis angestellt ist, ist Pflichtmitglied in den 
gesetzlichen Sozialversicherungen und damit gesetzlich pflichtversichert. Ein abhängiges 
Beschäftigungsverhältnis liegt dabei in der Regel dann vor, wenn ein Arbeitnehmer 
weisungsgebunden in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit in die Betriebsorganisation 
des Arbeitgebers eingegliedert ist. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hatte nunmehr über 
die versicherungsrechtlichen Folgen eines nur zum Schein eingegangenen 
Beschäftigungsverhältnisses zu entscheiden. 

 

Sachverhalt 
Der Vater der nicht krankenversicherten Klägerin hatte diese in seinem Imbiss-Betrieb angestellt. 
Sie erhielt ein monatliches Bruttogehalt von 405 EUR (und lag damit mit 5 EUR im Bereich der 
Sozialversicherungspflicht) bei einer Arbeitszeit von 40 Stunden. Sie wurde versicherungspflichtig 
angemeldet, was damit begründet wurde, dass sie, wie jeder andere Arbeitnehmer, insbesondere 
weisungsgebunden beschäftigt werde. Darüber hinaus müsse ohne die Mitarbeit der Tochter eine 
andere Arbeitskraft eingestellt werden. Die für die Beurteilung des Arbeitsverhältnisses 
zuständige Krankenkasse wertete die Tätigkeit als Scheinarbeitsverhältnis und versagte die 
Mitgliedschaft in den gesetzlichen Sozialversicherungssystemen. Die Ansicht der Krankenkasse 
wurde vom Landessozialgericht Sachsen-Anhalt bestätigt. 

 

Entscheidung 
Bereits das geringe Gehalt spreche gegen ein "normales" Arbeitsverhältnis. Darüber hinaus sei 
die Tochter kurz nach dem Anmeldedatum wegen einer schweren psychischen Krankheit stationär 
behandelt worden und längere Zeit arbeitsunfähig gewesen. Vor diesem Hintergrund kam das 
Gericht zu dem Schluss, dass das Arbeitsverhältnis allein deshalb begründet worden sei, um die 
Tochter in den Genuss einer Krankenversicherung zu bringen. Ein tatsächliches Arbeitsverhältnis 
mit allen Rechten und Pflichten sei hingegen nicht gewollt gewesen. Wer eine Versicherungspflicht 
begründen wolle, sei hierfür auch beweispflichtig. Diesen Beweis hätten die Klägerin und ihr Vater 
nicht führen können. 

 

Konsequenz 
Auch wenn der Abschluss eines Arbeitsvertrages regelmäßig die Sozialversicherungspflicht 
indiziert, kommt es dann nicht zur Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn 
der Arbeitsvertrag offensichtlich nur abgeschlossen wird, um gegen Krankheit abgesichert zu sein. 

 



 

 

  

 

Können Verluste aus Übungsleitertätigkeiten steuerlich geltend gemacht 
werden? 

 

Kernproblem 
Einnahmen aus sog. nebenberuflicher Übungsleitertätigkeit bleiben bis zu einem Betrag von 2.100 
EUR von der Einkommensteuer befreit. Hierunter fallen nicht nur Übungsleiter (wie der Name 
vermuten lässt), sondern auch Sport- und Musiklehrer, sowie sonstige nebenberufliche 
Tätigkeiten als Ausbilder, Erzieher, Betreuer, Künstler oder bei der Pflege alter, kranker oder 
behinderter Menschen. Zudem ist Voraussetzung, dass die Beträge von einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts oder einer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Einrichtung 
gezahlt werden. Wird der Freibetrag von 2.100 EUR überschritten, können nur mit der Tätigkeit 
zusammenhängende Ausgaben abgezogen werden, die den Betrag der steuerfreien Einnahmen 
übersteigen. Damit soll eine Doppelberücksichtigung von Ausgaben verhindert werden. Über die 
Auslegung der Vorschrift gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen, wenn ein Überschuss der 
Ausgaben vorliegt, während die Einnahmen unter dem Freibetrag bleiben. Kann dann ein Verlust 
steuerlich geltend gemacht werden? 

 

Sachverhalt 
Der hauptberuflich bei einem Steuerberater angestellte Betriebswirt war nebenberuflich als 
Tanzsportübungsleiter tätig und erzielte hieraus Einnahmen in Höhe von 1.128 EUR. Dem standen 
Ausgaben von 2.417 EUR gegenüber, so dass sich rechnerisch ein Verlust von 1.289 EUR ergab, 
den der Übungsleiter zum Abzug bringen wollte. Das Finanzamt lehnte dies mit dem Hinweis auf 
den Wortlaut des Gesetzes ab. Demnach sei eine Verrechnung mit Ausgaben nur dann möglich, 
wenn die Einnahmen den steuerfreien Betrag von 2.100 EUR überschritten. Weil das hier nicht 
der Fall war, setzte das Finanzamt die Einkünfte mit 0 EUR an. Zum Glück war der Tänzer auch 
im Hauptberuf begnadet und zog vor das Finanzgericht (FG). 

 

Entscheidung 
Das FG Rheinland-Pfalz gab dem Übungsleiter Recht. Zwar stelle der Gesetzeswortlaut klar, dass 
das Abzugsverbot auf den Betrag der steuerfreien Einnahmen begrenzt sei, damit kein doppelter 
steuerlicher Vorteil eintrete. Bei der Sachlage im Streitfall sei aber auch zu berücksichtigen, dass 
durch die gesetzliche Regelung generell eine Besserstellung erreicht werden solle, keinesfalls eine 
Schlechterstellung. Nur eine Verlustberücksichtigung werde dem objektiven Nettoprinzip und der 
Zielrichtung der Vorschrift gerecht, zumal hierdurch im Vergleich zu einem hauptberuflich tätigen 
Übungsleiter das gleiche Ergebnis erzielt würde. 

 

Konsequenz 
Ob der Tänzer hier noch einmal vor dem BFH glänzen muss, steht noch nicht fest, denn das Urteil 
ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision wurde zugelassen, weil die Streitfrage einer 
höchstrichterlichen Klärung bedarf. 

 

Zivilprozesskosten neuerdings als außergewöhnliche Belastungen abziehbar 

 

Rechtslage 
Die Kosten eines Zivilprozesses waren bisher in der Regel nicht als außergewöhnliche Belastungen 
bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens in Abzug zu bringen. Lediglich bei 



 

 

  

Rechtsstreiten mit existenzieller Bedeutung für den Steuerpflichtigen wurden Ausnahmen 
anerkannt. Unter Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung können Zivilprozesskosten 
nunmehr unabhängig vom Gegenstand des Rechtsstreits als außergewöhnliche Belastung 
berücksichtigt werden, wenn die Prozessführung nicht als mutwillig erscheint und hinreichende 
Aussicht auf Erfolg hat. 

 

Sachverhalt 
Die Klägerin war im Jahr 2004 arbeitsunfähig erkrankt und hatte von ihrer Krankenversicherung 
das vertraglich vereinbarte Krankentagegeld erhalten. Im Jahr 2005 wurde festgestellt, dass 
zwischenzeitlich auch Berufsunfähigkeit der Klägerin eingetreten war. Die Krankenversicherung 
stellte daraufhin ihre Zahlungen des Krankengeldes mit der Begründung ein, dass die 
Leistungspflicht 3 Monate nach Beginn der Berufsunfähigkeit ende. Die Klägerin vertrat eine 
andere Auffassung und erhob erfolglos Klage auf Fortzahlung des Krankengeldes. Die Kosten des 
verlorenen Zivilprozesses in Höhe von rund 10.000 EUR machte die Klägerin in ihrer 
Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung geltend. Das beklagte Finanzamt 
berücksichtigte diese Kosten nicht. Das Finanzgericht gab dem Finanzamt unter Bezugnahme auf 
die bisherige Rechtsprechung Recht. 

 

Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hob das Urteil auf und verwies den Rechtstreit wegen geänderter 
Rechtsauffassung zurück. Die Kosten eines Zivilprozesses wurden bislang nicht als "zwangsläufige 
größere Aufwendung" im Sinne der einkommensteuerlichen Vorschrift über außergewöhnliche 
Belastungen beurteilt, denn der Streit unterlag grundsätzlich der Disposition der Parteien. Vor 
dem Hintergrund des Rechtsstaatsprinzips rückt die Rechtsprechung nunmehr hiervon ab. 
Zivilprozesskosten erwachsen Kläger wie Beklagtem unabhängig vom Gegenstand des 
Rechtsstreits aus rechtlichen Gründen zwangsläufig. Sie sind als außergewöhnliche Belastungen 
zu berücksichtigen, wenn sich der Steuerpflichtige nicht mutwillig oder leichtfertig auf den Prozess 
eingelassen hat und dieser hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. Das Finanzgericht hat 
nunmehr zu entscheiden, ob die damalige Klage hinreichende Erfolgsaussichten hatte. 

 

Konsequenz 
Das Regel-Ausnahmeverhältnis wurde durch diese erfreuliche Rechtsprechungsänderung 
umgekehrt. Erscheint der Erfolg eines Zivilprozesses ebenso wahrscheinlich wie ein Misserfolg, 
sind die Kosten als außergewöhnliche Belastungen nunmehr stets in der 
Einkommensteuererklärung in Ansatz zu bringen. Dies dürfte zumindest im Fall der anwaltlichen 
Vertretung die Regel sein. 

 

Geburtstagsfeiern mit Mitarbeitern/Geschäftspartnern in der Regel privat 
veranlasst 

 

Kernproblem 
Oftmals werden Bewirtungsaufwendungen im Zusammenhang mit persönlichen Ereignissen 
getätigt. Hierbei ist dann für die Zuordnung der Aufwendungen zum beruflichen oder privaten 
Bereich auch von Bedeutung, wer als Gastgeber auftritt, wer die Gästeliste bestimmt und ob es 
sich bei den Gästen um Kollegen, Geschäftsfreunde oder Mitarbeiter, Angehörige des öffentlichen 
Lebens, der Presse, um Verbandsvertreter oder um private Bekannte oder Angehörige handelt. 
Bei der Bewirtung von Kollegen im Zusammenhang mit Feiern für Abschied, Jubiläum, 
Weihnachten, Jahresabschluss oder Versetzung sieht der Bundesfinanzhof (BFH) durchaus einen 



 

 

  

betrieblichen Charakter. Bei einem runden Geburtstag aber hört die Feierlaune beim Finanzamt 
auf. 

 

Sachverhalt 
Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer Ingenieurgesellschaft wurde 60 Jahre alt und ließ sich 
nicht lumpen. So lud er mit einem netten Vers die Mitarbeiter des Unternehmens in ein Burghotel 
zu einer Feier ein: "Wird Mann wird Frau bald 60 Jahre - es gilt für alle Jubilare: den Runden 
feiert man ganz groß, denn Kneifen ist charakterlos. Und dazu ist es angeraten, recht viele Gäste 
einzuladen. So ist es gute alte Sitte, der schöne Ruf sonst etwas litte". Zuletzt bat er die Kollegen 
im Schreiben auf dem Briefkopf des Unternehmens darum, ihn bei "diesem schweren Schritt" zu 
unterstützen. Dem Aufruf folgten 117 Personen, davon 18 Geschäftspartner und lediglich 6 
Verwandte. Die große Beliebtheit des Geschäftsführers färbte jedoch nicht auf das Finanzamt ab, 
denn dieses wollte die Rechnung von über 6.000 EUR nicht als Werbungskosten anerkennen. So 
ging es zum Finanzgericht. Ob es dort weiterhalf, dass im gleichen Jahr seine 35jährige 
Betriebszugehörigkeit dazukam? 

 

Entscheidung 
Das FG Münster nimmt u. a. den Einladungstext zum Anlass, eine private Veranlassung der Feier 
zu unterstellen. Denn hier fehlten ebenso Aussagen zur Betriebszugehörigkeit, wie auf der 
Gästeliste. Zudem wurde dem 60jährigen vorgehalten, in dem Einladungsschreiben persönlich 
(und nicht als Unternehmensvertreter) aufgetreten zu sein, Gästeliste und Inhalt der Einladung 
nicht mit den beiden anderen Geschäftsführern abgestimmt zu haben und die Veranstaltung nicht 
auf dem Betriebsgelände, sondern auf einer Burg (und dann noch mit überdurchschnittlich 55,43 
EUR je Person) durchgeführt zu haben. Der Tatsache, dass außer 6 Verwandten nur 
Betriebsangehörige und Geschäftspartner an der Veranstaltung teilnahmen, wollte das FG nicht 
die gewünschte Bedeutung beimessen. 

 

Konsequenz 
Ob das Urteil angesichts des mittlerweile aufgeweichten Aufteilungsverbots noch stimmig ist, 
erscheint fragwürdig. Will man Streit vermeiden, bietet der Einladungstext erste Möglichkeiten für 
einen günstigeren Ausgang. 

 

Arbeitszimmer sind trotz privater Mitbenutzung steuerlich absetzbar 

 

Kernproblem 
Um die steuerliche Absetzbarkeit eines häuslichen Arbeitszimmers hat es bereits in der 
Vergangenheit häufig Streit gegeben. Das gilt erst recht, wenn das Arbeitszimmer nicht eindeutig 
den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruflichen Betätigung bildet. Seit der 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist jedoch auch in diesen Fällen ein steuerlicher 
Abzug bis zu einem Betrag in Höhe von 1.250 EUR möglich. Nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) muss das Arbeitszimmer so gut wie ausschließlich beruflich genutzt sein. 
Kritisch wurde es in der Vergangenheit immer dann, wenn das Arbeitszimmer räumlich nicht 
ausreichend von anderen privat genutzten Bereichen getrennt war. So konnten ein Fernseher 
oder eine Schlafcouch im Arbeitszimmer durchaus das Ende des steuerlichen Abzugs bedeuten. 
Schuld daran war das streng ausgelegte Aufteilungsverbot von gemischt veranlassten 
Aufwendungen. Dass hieran noch festgehalten werden kann, bezweifelt jetzt das Finanzgericht 
(FG) Köln. 



 

 

  

 

Sachverhalt 
Der Betreiber einer Werkstatt nutzte einen Teil seines angemieteten Einfamilienhauses für 
Bürotätigkeiten und Kundenempfänge. Die betriebliche Nutzung beschränkte sich auf das 
Erdgeschoß, in dem er die Ecke eines Raums mit Schreibtisch und Büroregalen ausstattete. Der 
Raum war durch ein Regal von einem Bereich getrennt, in dem sich Sofa, Couch- und Esstisch, 
Stühle und Fernseher befanden. Daran grenzte die Küche, so dass anzunehmen war, es handele 
sich hierbei um das Wohnzimmer, zumal sich in den anderen Räumen des Hauses nur 
Schlafzimmer befanden. Das Finanzamt wollte daher den Abzug der Aufwendungen für das 
Arbeitszimmer nicht anerkennen und befand sich auch im Einklang mit der bisherigen 
Rechtsprechung, obwohl die betriebliche (Mit-)Benutzung unstreitig war. 

 

Entscheidung 
Das FG Köln nimmt die Änderung der Rechtsprechung des BFH im Zusammenhang mit dem 
Abzug von gemischt veranlassten Reisekosten zum Anlass, auch im Streitfall einen Teilabzug der 
Kosten des Arbeitszimmers auszusprechen. So habe der BFH in seiner jüngsten Rechtsprechung 
den Grundsatz einer Aufteilung der Kosten geprägt und sich damit weg vom Aufteilungsverbot 
bewegt. Der abzugsfähige Anteil der Kosten sei ggf. zu schätzen. Im Zusammenhang mit der 
Aufteilung von Reisekosten hatte der BFH keine Bedenken geäußert, von einem hälftigen Abzug 
sämtlicher Kosten auszugehen, wenn kein anderer Aufteilungsmaßstab erkennbar sei. Dieser 
Aufteilung folgten die Finanzrichter jetzt auch im Fall des Arbeitszimmers. 

 

Konsequenz 
Die Revision zum BFH wurde zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen (und 
ist bereits eingelegt), zumal das FG Baden-Württemberg vor kurzem eine Aufteilung rechtskräftig 
abgelehnt hatte. Die Tendenz der Rechtsprechung bleibt aber erfreulich, denn die Abkehr vom 
Aufteilungsverbot setzt sich fort. 

 

ELENA-Verfahren steht vor dem Aus 

 

Hintergrund 
Mit dem elektronischen Entgeltnachweisverfahren (ELENA) wurden seit 2009 bisher alle 
Arbeitnehmer jeden Monat verpflichtet, neben den Meldungen für die Lohnsteuer und zu den 
Sozialversicherungsträgern, eine große Anzahl weiterer, auch persönlicher Daten, elektronisch 
mitzuteilen. Dabei war ohne Bedeutung, ob die mitgeteilten Daten überhaupt einmal benötigt 
würden. Zweck des Verfahrens war der Aufbau einer der größten Datenspeicher Deutschlands. Bis 
zuletzt bestanden erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens; das 
Bundesverfassungsgericht musste sich mit einer Vielzahl von Verfassungsbeschwerden gegen 
ELENA befassen. 

 

ELENA-Verfahren wird eingestellt 

Die Bundesministerien für Wirtschaft und Technologie sowie für Arbeit und Soziales haben sich im 
Juli 2011 geeinigt, das ELENA-Verfahren schnellstmöglich endgültig einzustellen. Begründet wird 
dies in erster Linie mit der fehlenden Verbreitung der qualifizierten elektronischen Signatur. Es 
hatte sich herausgestellt, dass dieser für das ELENA-Verfahren datenschutzrechtlich gebotene 
Sicherheitsstandard in absehbarer Zeit nicht flächendeckend hätte verbreitet werden können. 
Dies wäre aber entscheidend für den Erfolg des Verfahrens gewesen. 



 

 

  

 

Ausblick 
Die Bundesregierung wird nunmehr dafür sorgen müssen, dass die bisher gespeicherten Daten 
unverzüglich gelöscht und die Arbeitgeber von den bisher bestehenden Meldepflichten entlastet 
werden. Dazu muss zunächst ein entsprechender Gesetzesentwurf vorgelegt werden, was in 
Kürze geschehen soll. Denn das Verfahren ELENA wird erst dann eingestellt und die gespeicherten 
Daten werden erst dann gelöscht, wenn es dafür eine entsprechende gesetzliche Grundlage gibt. 
Trotzdem soll die Datenerhebung nicht umsonst gewesen sein: das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales kündigte an, ein Konzept zu entwickeln, um die bereits bestehende Infrastruktur von 
ELENA und das erworbene Know-how für ein einfacheres und unbürokratisches Meldeverfahren in 
der Sozialversicherung zu nutzen. 

 

Steuererstattung auf falsches Konto wirkt nicht schuldbefreiend 

 

Kernaussage 
Haben Ehegatten vor ihrer Trennung in einer gemeinsamen Steuererklärung die Auszahlung 
etwaiger Steuererstattungsbeträge auf ein dem Ehemann zuzurechnendes Bankkonto beantragt, 
hat die Zahlung des gesamten Erstattungsbetrages auf ein der Ehefrau zuzurechnendes Konto in 
Höhe des hälftigen Anteils keine schuldbefreiende Wirkung. 

 

Sachverhalt 
Der Kläger und seine Ehefrau wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. In einer 
gemeinsamen Steuererklärung gaben sie an, dass Erstattungsbeträge auf ein dem Ehemann 
zuzurechnendes Bankkonto überwiesen werden sollen. Davon abweichend teilte die Ehefrau dem 
beklagten Finanzamt mit, dass die Bankverbindung unzutreffend sei und reichte eine auf sie 
lautende Kontoverbindung ein. Diese Erklärung trug eine weitere Unterschrift, die jedoch mit dem 
Schriftzug des Klägers nicht identisch war. Das Finanzamt überwies daraufhin den festgesetzten 
Erstattungsbetrag insgesamt auf das Konto der Ehefrau. Nach Trennung der Ehegatten bat der 
Kläger um Überweisung des Erstattungsbetrages auf sein Konto. Das beklagte Finanzamt stellte 
durch Abrechnungsbescheid fest, dass der Erstattungsanspruch durch Überweisung auf das Konto 
der Ehefrau erloschen sei. Hiergegen richtet sich die Klage. 

 

Entscheidung 
Das Finanzgericht gab der Klage in Höhe des hälftigen Erstattungsbetrages statt. Nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung (hier: § 37 Abs. 2 AO) ist derjenige erstattungsberechtigt, auf 
dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist. Soweit im Zeitpunkt der Zahlung Anhaltspunkte 
für eine bestimmte Tilgungsabsicht des zahlenden Ehegatten fehlen, ist bei bestehender Ehe 
davon auszugehen, dass die Zahlung für Rechnung beider Ehegatten als Gesamtschuldner 
erfolgte. Ebenso sind beide Ehegatten bei Überzahlung sodann erstattungsberechtigt. Der 
Erstattungsbetrag ist nach Köpfen aufzuteilen. Aufgrund der ausdrücklichen Anweisung in der 
gemeinsamen Einkommensteuererklärung zur Zahlung auf das Konto des Ehemannes, durfte das 
Finanzamt den hälftigen Erstattungsbetrag nicht auf ein anderes Konto überweisen. Die 
schuldbefreiende Wirkung konnte mit dieser Überweisung nicht eintreten. 

 

Konsequenz 
Bei zusammen veranlagten Ehegatten erfolgt die Zahlung während einer intakten Ehe 
grundsätzlich auf die Einkommensteuerschuld beider Ehegatten. Zahlungen während und nach 



 

 

  

der Trennung und/oder Scheidung erfolgen demgegenüber in der Regel auf die 
Einkommensteuerschuld des Zahlenden. In Zweifelsfällen sollte eine eindeutige 
Tilgungsbestimmung getroffen werden. 

 

Zahlung eines Ehegatten dient der Steuerschuld beider 

 

Kernaussage 
Vorauszahlungen sind mit der gegen beide Ehegatten festgesetzten Einkommensteuer zu 
verrechnen. Ein verbleibender Betrag ist den Ehegatten anteilig zu erstatten. 

 

Sachverhalt 
Der Kläger leistete aufgrund eines an beide Ehegatten gerichteten Vorauszahlungsbescheides für 
die Einkommensteuer 2001 Vorauszahlungen in Höhe von rund 23.000 EUR. Bis Anfang 2002 
lebte der Kläger mit seiner damaligen Ehefrau zusammen, später wurde die Ehe geschieden. Die 
Ehefrau beantragte 2003 die getrennte Veranlagung für das Jahr 2001. Der gegen den Kläger 
ergangene Einkommensteuerbescheid enthielt keine Anrechnung auf die Vorauszahlungen. Die 
festgesetzte Zahllast wurde vom Konto des Klägers abgebucht. In Folge erhielt der Kläger eine 
Erstattung des vollen Betrages der Vorauszahlungen. Das Finanzamt forderte nunmehr vom 
Kläger die Hälfte des ihm erstatteten Betrages zurück, da diese Vorauszahlungen der Ehefrau 
zuzurechnen wären. Hiergegen richtet sich die Klage. 

 

Entscheidung  
Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger überwiegend Recht. Der Erstattungsanspruch aus § 37 Abs. 
2 AO steht demjenigen Ehegatten zu, auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt worden ist. 
Solange im Zeitpunkt der Vorauszahlung die Ehe besteht und die Ehegatten nicht dauernd 
getrennt leben, kann das Finanzamt davon ausgehen, dass der auf die gemeinsame Steuerschuld 
zahlende Ehegatte auch die Steuerschuld des anderen mit ihm zusammen veranlagten Ehegatten 
begleichen will. Bei Überzahlung sind beide Ehegatten somit jeweils zur Hälfte 
erstattungsberechtigt. Sind die Vorauszahlungen nicht bestimmungsgemäß auf die festgesetzten 
Steuern angerechnet worden, so ist die Vorauszahlung zunächst in Höhe des festgesetzten 
Betrages dem Ehegatten zu erstatten, auf dessen Schuld sie sonst anzurechnen gewesen wäre. 
Verbleibt nach Abrechnung der für beide Eheleute festgesetzten Steuern von den 
Vorauszahlungen noch ein Rest, ist dieser den Ehegatten anteilig zu erstatten. 

 

Konsequenz 
Sofern einer der Ehegatten nur für sich selbst die Vorauszahlungen leisten will, ist eine genaue 
Leistungsbestimmung unerlässlich. Anderenfalls werden diese Vorauszahlungen der 
Ehegattengemeinschaft zu gleichen Teilen zugerechnet. 



 

 

  

 

 

 

 

Kein steuerbegünstigter Veräußerungsgewinn trotz "Praxisverkauf" 

 

Kernproblem 
Veräußert ein Unternehmer seinen Betrieb, wird ein daraus entstehende Gewinn tarifbegünstigt 
besteuert, wenn alle wesentlichen Betriebsgrundlagen in einem einheitlichen Vorgang auf einen 
Erwerber übertragen werden und damit die gewerbliche oder freiberufliche Betätigung des 
Veräußerers endet. 

 

Sachverhalt 
Der Kläger ist Facharzt für Orthopädie und Inhaber einer angemieteten Praxisklinik mit voll 
ausgestatteten Operationsräumen. Seine Tätigkeit beschränkte sich auf die Durchführung von 
Kniegelenksoperationen. Er veräußerte die Praxis ohne das Inventar sowie seine Patientenkartei 
an einen Berufskollegen. Der Erwerber sollte auch in den bestehenden Mietvertrag für die Räume 
eintreten, was dieser aber ablehnte. Der Kläger eröffnete in der Nähe eine neue Privatpraxis, in 
der er sich schwerpunktmäßig der klassischen Orthopädie zuwandte. Operative Eingriffe in 
vermindertem Umfang führte der Kläger weiter in seinen alten Praxisräumen, deren Mietvertrag 
noch bestand, durch, da die neue Praxis selbst über keine Operationssäle verfügte. Das beklagte 
Finanzamt behandelte den Gewinn aus dem "Praxisverkauf" als laufenden Gewinn mit der 
Begründung, der Kläger gehe weiterhin der gleichen freiberuflichen Tätigkeit nach und habe diese 
nicht in dem bisherigen örtlichen Wirkungskreis eingestellt. 

 

Entscheidung 
Das Finanzgericht (FG) Hamburg folgte der Ansicht des Finanzamtes. Die begünstigte 
Veräußerung einer Praxis setzt voraus, dass alle wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen auf 
den Erwerber übertragen werden. Hierzu zählen in erster Linie die Beziehungen des 
Praxisinhabers zu seinen bisherigen Patienten. Eine Übertragung ist nur dann gewährleistet, wenn 
der Veräußerer seine Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen Wirkungsfeld wenigstens für eine 
gewisse Zeit aufgibt und somit nicht in Konkurrenz zu der übertragenen Praxis tritt. Der Kläger 
hingegen eröffnete seine neue Praxis in unmittelbarer Nähe zur bisherigen Tätigkeitsstätte. 
Zudem veränderte er sein bisheriges Tätigkeitsfeld nicht grundlegend. Nach Auffassung des FG 
stellt der Wechsel von der operativen hin zur klassischen Orthopädie jedenfalls keine 
wesensmäßig veränderte Tätigkeit dar. Dass der Kläger seine Patientenkartei veräußert hat, 
reicht für die Annahme einer tarifbegünstigten Besteuerung des Gewinns nicht aus. 

 

Konsequenz 
Eine tarifbegünstigte Betriebsveräußerung setzt nicht voraus, dass der Veräußerer im bisherigen 
räumlichen Wirkungsbereich jedwede unternehmerische oder freiberufliche Tätigkeit einstellt. Bei 
Aufnahme einer neuen Tätigkeit muss diese aber von der bisherigen wesensverschieden sein. Die 
Rechtsprechung hat wesensverschiedene Tätigkeiten bei Ärzten z. B. nicht angenommen in Fällen 
eines Wechsels von einer allgemeinmedizinischen Praxis in eine Praxis für Naturheilkunde oder 
von einer Tätigkeit als Zahnarzt in den Bereich der Kieferchirurgie. 
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